
FINANZORDNUNG
DES 

BAYERISCHEN SKATVERBANDS E. V.

Stand 22.11.2008



BSkV Finanzordnung 2

Ä 1 Kasse

Zur Erf�llung seiner Geldgesch�fte betreibt der BSkV eine 
Kasse, die vom Schatzmeister gef�hrt wird.
Der Zahlungsverkehr ist grunds�tzlich �ber die Konten des 
BSkV abzuwickeln. �ber diese Konten ist der Schatzmeister 
und in seinem Verhinderungsfall der Pr�sident oder dessen 
Vertreter verf�gungsberechtigt.

Ä 2 Haushalt

Der Haushaltsplan ist die Grundlage f�r die Verwaltung der 
Einnahmen und Ausgaben. Er wird zum Jahresbeginn vom 
Schatzmeister erarbeitet und ist dem Pr�sidium in der ersten 
Pr�sidiumssitzung des Jahres zur Genehmigung vorzulegen.
Die einzelnen Haushaltsans�tze sind gegenseitig deckungsf�-
hig.
Im Haushaltsplan ist f�r jeden Gesch�ftsbereich eine Kosten-
stelle eingerichtet, f�r das die zust�ndigen Ressortleiter ver-
antwortlich zeigen. Pro Mitglied zum 1.10. des Vorjahres sind 
0,80 Euro f�r den Jugendetat einzuplanen. F�r jede Einnahme 
oder Ausgabe ist ein Beleg vorzulegen. Die Abrechnung ist so 
rechtzeitig beim Schatzmeister vorzulegen, dass der Kassen-
schluss zum 31.10. des lfd. Jahres gebildet werden kann. Ist 
zu bef�rchten, dass der vorgegebene Kostenrahmen eines 
Gesch�ftsbereichs �berschritten wird, so sind Ausgaben oder 
Ausgabeverpflichtungen nur noch mit Zustimmung des Pr�si-
denten oder dessen Vertreter zul�ssig. Weitere Vorausset-
zung ist, dass gleichzeitig eine Abdeckung durch Minderaus-
gaben an anderer Stelle sichergestellt ist.

Ä 3 GeschÅftsjahr

Das Gesch�ftsjahr des BSkV geht vom 1. November bis zum 
31. Oktober.

Ä  4 Kassenbericht

Zum Landesskatkongress / Verbandstag legt der Schatzmeis-
ter einen Kassenbericht vor.
Rechtzeitig vor jedem Landesskatkongress / Verbandstag ha-
ben die Kassenpr�fer des BSkV die Kasse und die Buchhal-
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tung zu pr�fen und dar�ber einen Pr�fbericht zu erstellen. 
Dieser Bericht ist beim Landesskatkongress / Verbandstag 
vorzutragen.
Die Kassenpr�fer werden durch die turnusm��ig zust�ndigen 
Verbandsgruppen bestellt. Die Festlegung erfolgt beim Lan-
desskatkongress / Verbandstag. Die Kassenpr�fung wird vom 
Schatzmeister vorbereitet.

Ä  5 FÇhrung der KassengeschÅfte

Die Kassengesch�fte werden vom Schatzmeister des BSkV 
gef�hrt. F�r jede Einnahme und Ausgabe muss ein Kassen-
beleg vorliegen.
Der Spielleiter f�hrt zur Durchf�hrung des Ligaspielbetriebs 
und der BSkV - Turniere eine eigene Kasse. Diese Kasse ist 
zum Ende des Gesch�ftsjahres so rechtzeitig abzuschlie�en, 
dass sie im pr�ff�higen zustand dem Schatzmeister vorgelegt 
und durch die Kassenpr�fer ebenfalls mit gepr�ft werden 
kann. F�r Staffelleiter gelten die Regelungen entsprechend, 
diese haben rechtzeitig mit dem Spielleiter abzurechnen.

Ä  6 RÇcklagen

Zur Deckung unvorhergesehener Mehrausgaben oder Minder-
einnahmen ist das Pr�sidium verpflichtet, nach M�glichkeit 
R�cklagen zu bilden. Die Verf�gung �ber diese R�cklagen hat 
das Pr�sidium.
Zweckgebunden R�cklagen und R�ckstellungen sind nur f�r 
den vorgesehenen Zweck zu verwenden.

Ä  7 Einnahmen

Die zur Durchf�hrung der Aufgaben erforderlichen Mittel wer-
den insbesondere durch folgende Einnahmen erbracht:

- Verbandsbeitr�ge der Mitgliedsverb�nde
- Einnahmen aus der Bayerischen Skatrundschau
- Startgelder, Kartengeld und Verlustspielgelder
- Verfahrenskosten
- Spenden und Sponsorenleistungen usw.
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Ä  8  Ausgaben

Die Ausgaben des BSkV ergeben sich insbesondere aus fol-
genden Aufwendungen zur Erf�llung der Aufgaben:

- Ausrichtung von Meisterschaften und Turnieren
- Kosten der Bayerischen Skatrundschau
- Kosten f�r Tagungen und Sitzungen
- Kosten der allgemeinen Verwaltung
- Kosten f�r Werbung
- Kosten der einzelnen Ressorts
- Zusch�sse an die Mitglieder, Jugendliche usw.

Ä  9 Reisekostenersatz

Die Aufwendungspauschalen f�r Sitzungen und Reisen richten 
sich nach den steuerlich anerkannten Pauschalbetr�gen (LStR 
39 Abs. 2)
�bernachtungskosten gem�� vorgelegtem Beleg.

Fahrtkosten:
Bei Kfz – Nutzung: Kilometers�tze nach LStR 38
Bei Bahnfahrt: Ticket 2. Klasse + IC/ICE-Zuschlag 

Sitzungsgeld pauschal 15.- €

F�r die Teilnahme am Deutschen Skatkongress legt das Pr�-
sidium des BSkV die Aufwendungspauschalen f�r das Pr�si-
dium und die Delegierten der Verbandsgruppen fest.
Diese Festlegung wird am Landesskatkongress / Verbandstag 
vor dem Deutschen Skatkongress bekannt gegeben.
F�r die Teilnehmer an der Deutschen Sch�ler und Jugend-
meisterschaft �bernimmt der BSkV die Fahrkosten f�r die vom 
BSkV - Jugendreferenten organisierten Fahrt. Und  50% der 
Kosten f�r die Jugendherberge.
F�r die Teilnahme an der Deutschen Einzelmeisterschaft er-
halten die Junior/en-/innen einen Zuschuss.
F�r die Teilnahme an der Deutschen Mannschaftsmeister-
schaft erhalten die Junior/en-/innen und 1 Betreuer einen Zus-
chuss.
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Ä 10 Schlussbestimmungen

Die genauen Einnahmen und Ausgaben richten sich nach dem 
Kostenverzeichnis (Anlage)

Diese Finanzordnung kann nur in �bereinstimmung mit der 
Satzung des BSkV durch die j�hrliche Versammlung ge�ndert 
werden.
Das Kostenverzeichnis kann durch Beschluss des Pr�sidiums 
den aktuellen Gegebenheiten angepasst werden.

Erstellt am 25.11.2000
Ge�ndert am 26.11.2005, 22. 11. 2007


